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Sozialhilfe

BSG, Urteile vom 20. 9.2023 - B 8 SO 22l22Rund B 8 S0 19122 R

Beiträge zu Sterbegeldversicherungen l(önnen bei der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung als dem Grunde und der Höhe nach angemessene Ver-

sicherungen einkommensmindernd und damit grundsicherungserhöhend ge[-

tend gemacht werden. Hierfür muss allerdings ein in der individuellen Lebenssi-

tuation der Leistungsempfänger:in liegender nachvollziehbarer Grund vorliegen.

2 Unfaltversicherung

] GrundsicherungfürArbeitsuchende
,: ,

I GrundsicherungfürArbeitsuchende

6 Rentenversicherung

/ Arbeitsförderung

/ GesetzticheKranl<enversicherung

o() rmpresSum

dung mittellos seien. Der beklagte Grundsi-

cherungsträger, das Land Berlin, [ehnte

eine Berücl<sichtigung ab, weil die l(lägerin

die Sterbegetdversicherung nicht vor dem

Grundsicherungsbezug abgeschlossen hat-

te. Anders als das SG Berlin hat das LSG

Berlin-Brandenburg die Berücksichtigung

von Beiträgen zu einer Sterbegeldversiche-

rung bejaht (vgt. Urteile vom 3o. 9.2o2o -
S r84 S0 rozf z.o bzw. vom 21. 9.2022 -
Lt5SO z4jlzo).

BSG zu den Voraussetzungen für eine

Berücksi chtigun g

Der 8. Senat des BSG hat in beiden Urtei-

len deutlich gemacht, dass in der Festset-

zung der Grundsicherung nicht von vorn-

herein Beiträge zu einer kapitalbildenden

1" Sozialhitfe

Sterbegeldversicherungen sind kapitat-
bildende Versicherungen, mit denen ein

bestimmter Geldbetrag angespart wird,
um damit im Todesfat[ der versicherten
Person die Bestattungsl(osten zu bezah-
Len. ln gleich zwei Urteilen hat sich der
8. Senat am 20.9. zoz3 mil der Frage be-

fasst, ob und inwieweit Beiträge zu einer
Sterbegeldversicherung bei der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung als >dem Grunde und der Höhe nach

angemessene Versicherungen< im Sinne
des $ 8z Abs. z Satz r Nr. 3 SGB Xll abzu-

setzen sind und damit den Grundsiche-
rungsanspruch entsprechend erhöhen.

LSG Baden-Württemberg lehnt Berücl<-

sichtigung ab.

lm ersten entschiedenen Fatl war l([ägerin

eine im Jahr r94o geborene Altersrentnerin.

Von der Rentenversicherung bezog sie eine

Regelaltersrente in Höhe von rund 47o Euro.

lmlahr zot5 schloss sie eine Sterbegeldver-
sicherung ab, die eine Beitragszahlungs-
dauer von zehn Jahren und eine Versiche-

rungssumme von 4.ooo Euro auswies. Bei

Unfalltod sollte die doppelte Versiche-

rungssumme gezahlt werden. Bezugsbe-

rechtigt war die Tochter der l(lägerin. Der

monatliche Beitrag betrug rund 54 Euro. lm

lahr zot6 beantragte die l(lägerin erstmalig
Grundsicherungsleistungen. Der bektagte
Grundsicherungsträger, der Landl<reis

l(arlsruhe, gewährte Leistungen der Grund-

sicherung im Alter, lehnte es aber ab, bei

der Berechnung der Leistungshöhe die Bei-

träge für die Sterbegeldversicherung ein-

l<ommensmindernd von der Rente abzuset-

zen. Zur Begründung führte er aus, dass die
Höhe der Beiträge nicht angemessen sei.

Anders als das Sozialgericht (SG) l(artsruhe
hat das Landessoziatgericht (LSG) Baden-

Württemberg die Berücksichtigung der Bei-

träge zu einer Sterbegetdversicherung ab-
gelehnt (vg[. Urteite vom 19. r. zozt - S tz
SO 3577118 bzw. vom r7.u.zozz - L 7
SO 6tg I zr).

LSG Berlin-Brandenburg belaht
Berüc ksichtigu ngsfä h igkeit
lm zweiten entschiedenen Fall war Klägerin

eine im Jahr 196o geborene Erwerbsminde-

rungsrentnerin. Sie litt an einer schteichend
fortschreitenden Nervenerl<ranl<ung und

bezog von der Rentenversicherung eine

dauerhafte volle Erwerbsminderungsrente
in Höhe von rund z6o Euro im Monat. Die

l(tägerin bezog bereits ergänzende Leistun-

gen der Grundsicherung bei Erwerbsminde-

rung, als sie die einl<ommensmindernde

und damit grundsicherungserhöhende Be-

rücksichtigung von Beiträgen für eine Ster-

begeldversicherung beantragte. Die Versi-

cherungssumme sotlte zuletzt 5.ooo Euro

betragen und der Beitrag von rund z5 Euro

bis zurVoltendung des 85. Lebensjahres ge-

zahlt werden. Die K[ägerin begründete die
Notwendigl<eit einer Sterbegeldversiche-
rung u.a. damit, dass ihre beiden Töchter

aufgrund eines Studiums bzw. einerAusbil-

SoSigslus 12/2023
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Die EuGH-Rechtsprechung zu den Folgen unverbindlicher Klauseln
im Lichte der europäischen Grundrechte
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Unternehmen, dessen Tätigkeit im Erwerb von Beteiligungen an
Gesellschaften besteht, die keine Tätigkeiten im Finanzsektor aus-
üben, kein,,Finanzinstitut"
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Sicherungsvereinbarung keine vormerkungswidrige Verfügung im
Sinne von $ BB3 Abs, 2 BGB; kein Ubergang einer Sicherungsgrund-
schuld nach einer auf die gesicherte Forderung bezoqenen Schuld-
übernahme auf den Eigentümer, der das bereits belastete Grund-
stück erworben hat und nicht Partei der Sicherungsabrede ist
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BGH, 4.10.2023 - 6 StR 258123
Zum Eingehungsbetrug zulasten des Zahlungsdienstleisters, der
das Ausfallrisiko für im Lastschriftverfahren entstehende Rück-
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verschwiegen hat, dass er das Point-of-Sale-Terminal vertragswidrig
für eine Lastschriftreiterei nutzen werde
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Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Nr. 22 der Richtlinie 2013/
36/EU (Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und Be-
aufsichtigung) sowie Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 (Aufsichtsanforderungen an Kreditins-
titute): hier Unternehmen, dessen Tätigkeit im Erwerb
von Beteiligungen an Gesellschaften besteht, die keine
Tätigkeiten im Finanzsektor ausüben, kein ,,Finanzins-
titut"

Keine Anwendung des $ 1192 Abs. 1a BGB auf den Er-
werber eines bereits mit einer Sicherungsgrundschuld
belasteten GrundsLücks; Anderung der auf eine vorrangi-
ge Grundschuld bezogenen Sicherungsvereinbarung
keine vormerkungswidrige Verfügung im Sinne von
$ BB3 Abs. 2 BGB; kein Übergang einer Sicherungs-
grundschuld nach einer auf die gesicherte Forderung be-
zogenen Schuldübernahme auf den Eigentümer, der das
bereits belastete Grundstück erworben hat und nicht Par-
tei der Sicherungsabrede ist

Zum Eingehungsbetrug zulasten des Zahlungsdienstleis-
ters, der das Ausfallrisiko für im Lastschriftverfahren ent-
stehende Rücklastschriften trägt, wenn der Kunde bei
den Vertragsverhandlungen verschwiegen hat, dass er
das Point-of-Sale-Terminal vertragswidrig für eine Last-
schriftreiterei nutzen werde

Zur Frage, mit welchen Rechtsbehelfen der Schuldner die
Versäumung der Vollziehungsfrist bei einem in einem
anderen Mitgliedstaat erlassenen Arrestbefehl geltend
machen kann

Gläubigerbenachteiligung durch die Herstellung der
Aufrechnungslage, wenn die vom Besteller ausgespro-
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die Forderung des Schuldners auf Werklohn und eine
Gegenforderung auf Schadensersatz aus einem anderen
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Anfechtbarkeit der Herstellung der Aufrechnungslage
trotz Wirksamkeit der Kündlgung
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I N HALTSVERZEICHN IS AuR rz I zoz3

EDITORS NOTE

Liebe Leser:innen,

die abschlielSende AuR-Ausgabe im lahr 2023 beschäftigt sich im Aufsatz uon Prof. Dr.
AIan Eustache mit dem Vereinigten Königreich und den Gesetzen, mit denen die britische
Regierung die Auswirkungen uon Arbeitskrimpfen einschränken wiU. Klaus Lörcher setzt
sich in seiner Abhandlung mit den ,Abschlie$enden Bemerkungen< des UN-Sachaerstöndi-
genausschusses gegen Frauendiskriminierung zur Situation in Deutschtand. auseinander,
und Dr. Bertram Zannzigers Beitrag hat Neues zum Betriebsrentenrecht zum Inhalt.
Interessante Lektüre, schöne Festtage und einen guten Rutsch ins lahr 2024 wünscht lhre
AUR-Redaktion.

FRANK SIEBENS

ARBEIT UND RECHT

454 +6s
racnaursÄrze

454 Mindestdienste, maximale Einschränkungen: Neue Ent-
wicklungen im Streikrecht des Vereinigten Königreichs
Um aus ihrer Sicht sicherzustellen, dass auch während Streiks
bestimmte Dienstleistungen auf einem Mindestniveau
erbracht werden, reagierte die britische Regierung mit zwei
Gesetzen: Das bisher geltende Verbot des Einsatzes von Leih-
arbeitnehmern als Streikbrecher wurde abgeschafft, und es

wurde ein Gesetz zu Mindestdiensten bei Streiks im öffentli-

; : :'^:::1il::'j 
s c h i e d e'i

459 Ein Schlaglicht auf Frauendiskriminierung in Deutschland -
Zum aktuellen Bericht des UN-Sachverständigenausschus-
ses gegen Frauendiskriminierung
Der U N-Sachverständigenausschuss gegen Frauendiskrim i-

nierung hat sich im Mai zoz3 mit dem Staatenbericht der Bun.

desregierung zur Situation der Frauen in Deutschland befasst
und >Abschließende Bemerkungen( verabschiedet. Neben
einigen Fortschritten hat er verschiedene grds. Probleme
kritisiert, nicht zuletzt im Bereich der Arbeitswelt.
VoN KLAUs LöRcHER

NEUES ZU

465 Neues zum Betriebsrentenrecht
Der Beitrag zeigt, dass der Dritte Senat durch neuere Ent-
scheidungen seine Rechtsprechungslinien bestätigt und sie
weiterentwickelt. Es werden vom Autor auch rechtliche Dis-
kussionen, die die Zukunft der betrieblichen Altersversorgung
wesentlich beeinfl ussen kön nten, aufgegriffen sowie tatsäch-
liche Entwicklungen im Bereich des >Sozialpartnermodells<.

VON BERTRAM ZWANZIGER

47o,
ARBEIT UND SOZIALRECHT

47o Neue Beiträge und Rechengrößen in derSozialversicherung

47r Höhere Einkommensgrenze für Minijobs

47r Bürgergeld: Deutlich höhere Regelsätze

450
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473 Betriebliches Eingliederungsmanagement - lntegrations-
amt
BAG v. r5.rz.zo22 - 2 AZR162122

VON MARTIN BAUER
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LAG Rheinland -Pfalz v. 7.2.2c.23 - 8 Sa 39zl zt
VON HANS.UDO BORGAES

477 Arbeit auf Abruf - Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit
BAG v. r8.ro.zo4 - 5 AZR zzlz3 (gewerkschaftlicher Rechts-

schutz)

INHALTSVERZEICHNIS

ARBEIT UND RECHT

TARIFRECHT

479 Tarifpluraler Betrieb - Regelungssperre - Tarifvorbehalt
BAG v. z5.r.zoz3 - 4 ABR 4/zz
VON HELGA NIELEBOCK
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449 Meinung

452 Magazin

482 Auf einen Blick

488 Aus den Gewerkschaften

49o DGB Rechtsschutz

492 Abstracts

492 lmpressum

472 4
ARBEIT UND STEUERRECHT

472 New Work - sponsored by Finanzamt

473

478
MITBESTIMMUNGSRECHT

478 Zulässigkeit von Fragebögen des Betriebsrats - Kommuni-
kation mit der Belegschaft
Sächsisches LAG v. t5.7.zozz- 4TaBYGat/zz
voN tsaF GüN

AU R.BtOG ZUM BETRI EBSVERFASSUNGSRECHT

Der Gesetzentwurf des DGB für ein neues Betriebsverfassungs-
gesetz wird in unserem Blog aufbereitet.
Hier finden sich weiterführende lnformationen sowie
https://aur-blog.eu

ARBEIT UND RECHT IM NETZ

Artikel mit dem Onlinesymbol und alle Ausgaben der AuR

seit zoo5, außerdem eine Rechtsprechungsdatenbank mit
Entscheidungen europäischer und nationaler Gerichte aus allen

lnstanzen sowie Hintergrundinformationen finden Sie auf:

www.arbeitundrecht.eu
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Sozialstaat - aber wie geht's weiter? 18

Sieben Kriterien f ür ei nen fortschrittlichen Sozialstaat

Was ist dir am Sozialstaat besonders wichtig? 23

Drei Betriebsrät:innen im Blitzlicht

Ein ganzes Leben lang 24
Staatliche Unterstützungen i n allen Lebensphasen

Wirksame Strategien gegen Armut 29

Eine Analyse aus dem A&W-Blog

Einmal ganz persönlich 50
Wie Menschen unterschiedlich vom Sozialstaat profitieren

Egalitär statt egal Z4

lm Gespräch mit Natascha Strobl über neoliberale Angriffe

Finnland und der Rechts-Bruch 58

Der finnischen Bevölkerung droht ein sozialer Kahlschlag

Papa, wo bist du? 40
Fehlende Väter und falsche Vorstellungen

Sozialpolitisches Power-Trio 42

Wie drei Gewerkschafter:innen Europas sozialen Dialog stärken

Der Sozialstaat im Visier 44
A,ngriffe auf den Sozialstaat haben eine lange Tradition

Kfare soziale Peilung gefordert! 46
Das letzte Wort hat Silvia Hruöka-Frank

26 ln einem der reichsten Länder der Welt gelingt es uns

nicht, Kinderarmut abzuschaffen. Jedes fünfte Kind

wächst in Österreich in Armut auf oder in der akuten Gefahr, mor-

gen arm zu sein. Barbara Blahawar eines davon und meint: Es reicht!



!a

ste,h ln
Lr
I
!

\:.
tnliät

Die wichtig f orm

\üt*
:,ps{l,va,

{6eC4

zu zt

Aus dem

'tq,'i.{

Daniel Benkert

Stephan Beukelmann

Michael Dahl

Christian Dahns

Michael Drasdo

Dirk Figgener

Martin Haußleiter

Maximilian Heim

Dieter Leuering

Friederike Quaisser

Wolfgang Roth

Daniel Rubner

Norbert Schneider

Barbara Schramm

Rudi Seckel

Marc Steffen

Robert von Steinau-Steinrück

Raul Taras

M. Drasdo,Wohn- und tietieuungsvertrag - Die Entgeltfrage
,, M ietpreisbremse " - Getren nte Verträge über Woh nung und Kel ler

Variable Vergütungsbestandtei le im Zugewinnausgleich
Unterhaltsanspruch - Fiktive Zurechnung des Mindestentgelts

W. Roth, Vorgehen des Vertragserben gegen beeinträchtigende Schenkungen
Keine Erbeinsetzung durch ,, Pflege und Betreuung bis zum Tode"

Gehörsverstoß und Verspätu n g im Verkeh rsunfa I lprozess
Keine Verpfl ichtung des Sozia lversicherun gsträgers

P. Bachmann, Nachträgliche subjektive Aufladung von Bebauungsplänen
Mangel bei folgenlosem Verstoß gegen anerkannte Regeln derTechnik?

Eintragung einerVereinigung von Sparkassen im Handelsregister
Keine Löschung persönlicher Daten aus Vereinsregister nach DS-GVO

R. von Steinau-Stei nrück/P. S. Ku rth, Freiwi I I i genprogramme
Antrag auf streitige Verhandlung vor Erlass eines Ruhensbeschlusses

Verjährung von Ansprüchen aus lnsolvenzanfechtung
lnsolvenzantragstellung durch Sozialversicherungsträger

C. Arnemann, Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen
Entwurf eines Gesetzeszut weiteren Digitalisierung der Justiz

Au ßergerichtl icher Vertretun gsauftrag oder Prozessa uftrag ?

Reisekostenerstattung trotz Mögl ich keit einer Tei I na hme per Video

C. Dahns, Vorschlag für ein Berufsrecht der lnsolvenzvenrualter in der BRAO

Vorlage eines Screenshots bei technischem Problem
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Thomas Regenfus

Die ungewollte Empfangsvertretung beizurVorsorge erteilten Generalvollmachten
ln der alternden Gesellschaft sind Vollmachten ein wichtiges lnstrument der Vorsorge. Das Risiko, dass der Be-
vollmächtigte mit Wirkung für und gegen den Vollmachtgeber handeln kann, ist allgemein bewusst, nicht hinge-
gen, dass Dritte ihm gegenüber Erklärungen abgeben können.

Alexander Gaub

Die Kfagerücknahmefiktion des 5 697 ll2ZPO - eine komplizierte Vereinfachung
Zivilgerichte sind häufig mit der Frage konfrontiert, wie es mit im Streitverfahren nicht weiterverfolgten Teilen
des Mahnantrags umzugehen hat. Der Gesetzgeber hat hierfür eine Klagerücknahmefiktion geschaffen. Der Bei-
trag erörtert, wann diese greift und welche (kosten)rechtlichen Folgen sie hat.

Zur Rechtsprechung

Almut Wittling-Vogel
Mutter ohne biologische oder rechtliche Verbindung zum Kind?
(EGMR NJW 2023, 3631)

Bericht

Antje Jungk
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EGIV R 24.03 .22 - 2977 5 / 18, 29 693/ 19
Elternschaft ohne biologische oder rechtliche
Verbindung zum Kind

EuGH12.10.23-C286/22
Fahrrad mit elektronischer Tretu nterstützu n g

kein Kfz (Anm. C. Armbrüster)

EuGH 07.09.23 - C-832/2L
Voraussetzungen der EU-Streitgenossenschaft
bei Verletzung einer Unionsmarke (Ls.)

Verfassungsgerichte

BVerfG I8.O9.23 - l BvR 1728/23
Wettbewerbsrechtliche Eilentscheidung
wegen fehlender Rechtswegerschöpfung

Zivilgerichte

BGH 15.06.23 - I ZR r79/22
Verzicht auf Recht zur Urhebernennung
durch Upload-Vertrag - Microstock-Portal
(Anm. F. Hofmann)

BGH 25.O7.23 - Xt ZR 221/22
Keine Kündigung vor Erreichen der höchsten
Prämienstufe

BGH 05.07.23 - Xil ZB 139/23
Unterbringung des Betreuten in geschlossener
Abteilung einer Pf legeeinrichtung

BGN 21.07.23 -V ZR90/22
Veräußerungszustimmung nach WEG-
Modernisierung - Streitwert
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BGH 05.07.23 - Xil ZB 539/22
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3631
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3636
LG Berlin 06.06.23 - 65 S 39 /23
Untervermietung an Geflüchtete aus der
Ukraine (Ls.)

5639 Strafgerichte

OLG Hamm 09.11..23 - 3 ORs 60/23
Arztlicher Behandlungsfehler - Strafrahmen
bei Unterlassen

OLG Bremen 07 .O9.23 - l Ws 89 /23
Haftentlassung aufgrund überlanger Dauer
von Organisationshaft (Ls.)

Verwaltungsgerichte

OVG Koblenz 20.06.23 7 B 10360/23
Dauer der Fahrtenbuchanordnung - Preisgabe
von Daten über Fahrer an Behörde

3643

Arbeitsgerichte

3649
BAG 20.07.23 - 6 AZR 1"12/23
Drittschuldnerklage bei Verbraucherinsolvenz
und Vollstreckungsverbot

3653 Finanzgerichte

3640

3654

BFH 05.09.23 tXR32/21
Steuerprüfung bei Rechtsanwalt kein Verstoß
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103.Auflage

Eecklexte im dlv

Die Textausgabe

enthätt die rund 80 wichtigsten Vorschriften des

Arbeitsrechts wie etwa:

' 
Attgemeines CleichbehandtungsC

' 
ArbeitnehmerübertassungsC'ArbeitszeitC r BerufsbildungsG

' BetriebsverfassungsG r Bundeselternge[d- und Elternzeitc

r Bundesurtaubsc ) Entgettfortzahtungsc ) Entgelttranspa-

renzc, Kündigungsschutzc' MindesttohnC' Mutterschutzc

2018 rTarifuertragsc rTeilzeit- und BefristungsC.

Die Neuauflage

bring die Textsammlung auf den Stand 1. Juli 2023.

Zahlreiche Cesetzesänderungen haben in der Textsamm-

tung für vietfättige Anpassungen gesorgt und bringen die

Arbeitsgesetze im dtv auf neuesten Stand.

Mit ausführlichem Sachverzeichnis und einer Einführung von
Prof. Dr. Reinhard Richardi

103. Auflage. 2023. xLll,1054 seiten. Kartoniert € 13,90
(dtv-Band 5006) I Neu im September 2025

Beck im dtvErhättLichimBuchhandeloderbei:beck-shop.deIVertagC.H.BECKoHG 80791Münchenkunden-

seruice@beck.de I Preise inkt. MwSt. I 176095

NJW-aktuell 50/2023
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Michael Rami

Zugangzu staatlichen Informationen im Wandel s.itu:oz

Max Hofmann

Gesellschafterkonten in der OG und KG:
Rechtsnatur und bilanzielle Einordnung seite322

Phitipp Fidler/Daniel Madari

Umsatzsteuer: Zwischen Finanzierungs- und
Gestaltungsinstrument seite :sr
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Staatliche Schutzpflichten in der Klimakrise:
Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen im Rahmen

der geltenden Grundrechtsdogmatik s"rte szz

Birgit Hollaus
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Zeitschrift der Gesellschaft für das öffentliche Haushaltswesen

Das öffe
Haushaltswesen
in Osterreich

Schwerpunkt:
Reformbedarf nach 10 Jahren
neuem Haushaltsrecht des Bundes

Bundesbud get 2024

VfGH zu Ausgliederungen

im Fall COFAG

Literaturhinweise

oehw,at OHW

Jahrgang 64 - Dezember 2023 Heft 2

!lf/**



Zeitschrift für das öffentliche Haushaltswesen

ln haltsü bersicht
Dr.i" Margit K r a k e r (Hart):

Reformbedarf im Haushaltsrecht -
Transparenz und Lage der öffentlichen Finanzen

Seite 137

Dr. Magnus B r u n n e r, LL.M. (Bregenz)

Zum aktuellen Haushaltsrecht und seiner

Weiterentwicklung

Seite 145

Dr.in Margit S c h rat z e n s t a I I e r, MA (Purkersdorf)

und Univ.-Prof. MMag. Gabriel F e I b e r m ay r (Wien):

Wirkungsorientierung der Haushaltsfü hrung i n

Österreich - Ruckschau und Perspektiven

Seite '155

Dr.i"Angelika P a s t e r n i a k, MBA (Wien):

Der Bundesrechnungsabschluss im Lichte

der Haushaltsrechtsreform

Seite 165

Dr. Helmut B e r g e r (Großenzersdorf):

Reformbedarf im Haushaltsrecht aus Sicht der

parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle

Seite 193

Dr. Philipp L u s t, LL.M. (Wien):

Grundsätzliches zu l0Jahren neuem Bundes-

haushaltsrecht samt Blick auf das Budget 2024

Seite 219

Maximilian P o n a d e r, LL.M. (Wien):

Aktuelle Rechtsfragen zur Ausgliederung im Kontext

der COFAG-Rechtsprechung des VfGH

Seite 239
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Stabititäts- und Wachsiumspakts . .. 325

> Hannah Ruschemeier - Die aktuelte Digitalgesetzgebung der

Europäischen Union - eine kritische Analyse . 337

> Klaus Ritgen - Wehrhafte(re) Kommunalverfassung 367

> Christoph Brüning - Ein gestärktes Ehrenamt ats Garant für
die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung, nicht
nur in Schleswig-Hotstein .. .... .. .. 380

> Hans Hofmann - Ptanungsbeschleunigung, materielte Dere-
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Hans Holmann - Planungsbeschleunigung, materielle Deregulierung und Digitalisierung - drei
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Entscheid u ngen zum Wi rtschaftsrecht
Ku rzkom mentare ewir-online.de

Gesellschafts- und > Zur Haftung des Gründungsgesellschafters neben der spezialge-

Kapitalmarktrecht setzlichen Prospekthaftung (BGH, Beschl. v.11.7.2023 -XlZB20l

21) Thomas M.J. Möllers/Annika Höutle 712

Vertrags- und > Differenzschaden nach S 823 Abs. 2 BGB bei Nachweis einer un-

Haftungsrecht zulässigen Abschalteinrichtung (,,Diesetskandat") (BGH, Urt. v.

26.6.2023 - Vla ZR 335/21) Dirk Diehm 7tB

lnsolvenz- und > Schenkungsanfechtung eines vermeintlich teilunentgeltlichen

Sanier'ungsrecht Grundstückskaufs (0LG Brandenburg, UrL.v.5.7.2023-7 U1441

21) Florian Jacoby . 726

Kein zustimmender Hauptversammlungsbeschluss für Eintei-

tung von Restrukturierungsverfahren erforderlich (AG Dresden,

Beschl. v. 9.8.2023 - 572 RES l/23 - Softtine AG) Christoph G.

Paulus . 728

Arbeits- und > Urlaubsanspruch fur rechtswidrig entlassenen und wiederein-

Sozialrecht gestellten Arbeitnehmer (EuGH, Urt. v.12j02023 - C-51122) Gre-

gor Thüsing / Simon Mantsch 730
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Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht
Kurzkommentare

Herausgeberbeirat:

RA Prof. Dr. Bernd Hirtz, KöLn Prof. Dr. Dr. h,c. muLt. Peter Hommelhoff , HeideLberg Vors. Richter am OLG

a.D. Wotfgang Jaeger, Düsseldorf Prof. Dr. Christian Rolfs, Köln ' Dr. Dietrich Rümker, KieL ' Prof. Dr. Dr. h,c,

mult. Karsten Schmidt, Hamburg' Prof, Dr. Max Vollkommer, Erlangen RA Prof. Dr. Friedrich Graf von

Westphalen, Lohmar

Gründungsherausgeber:

RA Dr. Bruno M, Kübler, Kötn/Dresden

lnhalt ewir-online.de

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Erbringen eines erlaubnispf tichtigen Zahlungs-

dienstes i.S.d. ZAG auch bei vorgespiegelten

Scheingeschäften

Rückforderung von ,,Negativzinsen" - Hinweis der

Bank auf ,,individuell getroffene Vereinbarung" ats

irref ührende geschäftliche Handlung

(BGH, Besch l. v. 28.2.2023 - 2 StR 31 V22)

Daniel Walter... 705

701

709

(0LG Frankfurt, Urt. v,15.6.2023 -0U107122)

Daniel Bohne..

Keine grobe Fahrlässigkeit bei gemeinsamer Auf-

bewahrung der EC-Karte mit hinreichend ver-

schLüssetter Geheimzahl

(AG Munchen, Urt. v.2.6.2023 -142C192331

19) Jürgen Vortmonn.

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Keine Ausselzung wegen anhängigen KapMuG-Ver-

fahrens zur Klärung von im Ursprungsverfahren

verjährten Ansprüchen aus Prospekthaftung im

weiteren Sinne

(BGH, Beschl. v. 25.7.2023 - Xl ZB 11121)

Lennort L Dahmen 710

Zur Haltung des Gründungsgesellschafters ne-

ben der spezialgesetzlichen Prospekthaftung

(BGH, Beschl. v. 11.1.2023 - Xl lB 20121)

Thomas M.t. Möllers / Anniko Höutle. .

0tto Schmidt live - der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtslragen.

Jetzt kostenlos anhören: otto-schmidt.de/podcast.H

712
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Zur Auslegung einer Schlichtungsktausel in einem

Pa rtnerschaf tsvertrag

Anfechtung der gerichtlichen Ermächtigung von

Vereinsmitgliedern zur Berufung der Mitgliederver-

sammlung nur durch den Verein

(BGH, Urt. v.14.3.2023 - | zR152t2l Jannis
Fischer.... 714

(0LG Brandenburg, Beschl. v 9.6.2023 - 7 W

57 123) Philipp )aspers,, 716

Vertrags- und Haftungsrecht

Differenzschaden nach S 823 Abs.2 BGB bei

Nachweis einer unzulässigen Abschalteinrich-
tung (,,Dieselskandal")

Auslistungsanspruch gegen lnternet-Suchmaschi-

ne bei Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit

der gelisteten Information

Unzutässigkeit der Voreinstellung eines zuschtags-
pf tichtigen Expressversands im 0nline-Versand-

handel

(BGH, Urt. v.26.6.2023 - Vla ZR 335t21) Dirk
Diehm... 718

720

722

(BGH, Urt. v.23.5.2023 - VtZR 476118)

Thomas Hoeren

(LG Freiburg, urt. v.16.6.2023 -12057122
KIH) Doniel Rodi

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

PfLicht des lnsolvenzverwatters zur überprüfung
der ihm bekannten Konten des Schutdners auf An-

hattspunkte für anfechtungsrelevante Vorgänge in

angemessener Zeit

(BGH, Urt. v.27.7.2023 - lX ZR 138/2t) Magnus

Wagner. ... ....... 724

Schenkungsanfechtung eines vermeinttich tei-
lunentgeltlichen Grundstückskaufs

(OLG Brandenburg, Urt, v. 5.7.2023 - 7 U 1441

21) Florion lacoby... .. 726
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Kein zustimmender Hauptversammlungs-

beschluss für Einleitung von Restrukturierungs-

verfahren erforderlich

(AG Dresden, Bescht. v. 9.8.2023 - 572 RES l/
23 - Softline AG) Christoph G. Paulus ........ 728

Arbeits- und Sozialrecht

Urlaubsanspruch lür rechtswidrig entlassenen

und wiedereingestellten Arbeitnehmer

Vereinbarkeit des im BDSG n0rmierten besonderen

Schutzes des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-

ten vor Abberulung mit Unionsrecht

(EuGH, Urt. v.12.10.2023 - C-57122) Gregor

Thüsing / Simon Montsch. 730

732

(BAG, Urt. v 6 6 2023 - 9 AlR621l19) Triston

Radtke .

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Zu' Unterlassungs- und Folgenbeseitigungsansprü-

chen gegen Energiepreiserhöhung

(OLG Düsseldorf, Urt. v. 21,9.2023 - Vl-5 U 4/

22 (Kart)) Ulrich Büdenbender ..... 734
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